ANLAGE: 

MUSTERBRIEF AN DIE ELTERN, GEMEINT ALS ANLAGE ZUR SCHULORDNUNG

Sehr geehrte Eltern,

das belgische Schulpflichtgesetz bestimmt, dass Ihr Kind ab dem 1. September des Kalenderjahres, in dem es das sechste Lebensjahr vollendet, schulpflichtig ist. Daneben sind vorzeitig eingeschulte Kinder, die schon mit fünf Jahren in die Primarschule gehen, ebenfalls schulpflichtig. 

Als Eltern sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihr Kind die Schulpflicht respektiert.

Um die Schulpflicht zu respektieren, haben Sie Ihr Kind zur Schule angemeldet. Die Schulanmeldung genügt allerdings nicht. Ihr Kind muss auch jeden Tag des Schuljahres tatsächlich in der Schule anwesend sein, ausgenommen wenn es aus legitimen Gründen abwesend ist.

Im Nachfolgenden wird beschrieben, unter welchen Umständen schulpflichtige Kinder abwesend sein können und welche Ihre Verpflichtungen in dem Fall sind.

Als legitime Gründe für die Abwesenheit Ihres Kindes gelten die nachfolgenden Situationen: 

1. Krankheit

Wenn Ihr Kind mehr als drei aufeinander folgende Kalendertage krank ist, ist immer eine ärztliche Bescheinigung erforderlich. Eine solche ärztliche Bescheinigung kann ein Arzt, ein Facharzt, ein Psychiater, ein Zahnarzt, ein Kieferorthopäde und die Verwaltung eines Krankenhauses oder ein anerkanntes Labor ausstellen. 

Wenn es nur um eine Konsultation geht (z.B. einen Besuch eines Zahnarztes), dann muss diese wenn möglich außerhalb der Schulzeit stattfinden. 

Wenn ein bestimmtes chronisches Krankheitsbild dazu führt, dass das Kind öfters abwesend ist, ohne dass immer eine ärztliche Konsultation notwendig ist (z.B. Asthma, Migräne …), kann nach Rücksprache zwischen der Schule und dem Zentrum für Schülerbetreuung eine einzige ärztliche Bescheinigung, die das Krankheitsbild bestätigt, genügen. Wenn das Kind aus diesem Grund tatsächlich abwesend ist, genügt eine Bescheinigung der Eltern. 

Für eine Krankheit von bis zu drei aufeinander folgenden Kalendertagen genügt eine schriftliche Begründung der Eltern. Eine solche schriftliche Begründung darf allerdings nur viermal pro Schuljahr von den Eltern selber geschrieben werden. Sobald das Kind zum fünften Mal abwesend ist, ist immer eine ärztliche Bescheinigung erforderlich. 

Sie setzen die Schule auch möglichst schnell (z.B. telefonisch) in Kenntnis und schicken die Bescheinigung auch möglichst schnell der Schule zu. 

2. Von Rechts wegen begründete Abwesenheiten

2.1. Wenn Ihr Kind einer Beerdigung oder einer Heirat von jemandem, der unter demselben Dach wohnt wie Ihr Kind, oder eines/einer Blutsverwandten oder Verwandten beiwohnt.

2.2. Wenn Ihr Kind einem Familienrat beiwohnt.

2.3. Wenn Ihr Kind vor Gericht geladen wird (z.B. wenn Ihr Kind im Rahmen einer Ehescheidung gehört wird oder vor dem Jugendgericht erscheinen muss).

2.4. Wenn Ihr Kind bestimmten im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes getroffenen Maßnahmen unterworfen wird (z.B. Aufnahme in ein Empfangs-, Beobachtungs- und Orientierungszentrum).

2.5. Wenn die Schule wegen höherer Gewalt unerreichbar oder unzugänglich ist (Streik der öffentlichen Verkehrsmittel, Überschwemmungen usw.)

2.6. Feiertage, die mit der Lebensanschauung Ihres Kindes zusammenhängen. Nur die von der Verfassung anerkannten Religionen kommen dafür in Betracht (die anglikanische, islamitische, jüdische, katholische, orthodoxe und protestantische Religion). Die anglikanischen, katholischen und protestantischen Feiertage fallen in die Ferien. Für den Islam sind dies: das Zuckerfest (1 Tag) und das Opferfest (1 Tag); für die jüdische Religion das jüdische Neujahrsfest (2 Tage), der Große Versöhnungstag (1 Tag), das Laubhüttenfest (2 Tage), Shemini Atzeret (2 letzte Tage), Hoshana Rabba (1 Tag), das Fest der Esther (1 Tag), das Passah-Fest (4 Tage) und das Wochenfest (2 Tage); für die orthodoxe Religion geht es um Ostermontag, Himmelfahrt und Pfingsten für die Jahre, in denen das orthodoxe Osternfest nicht mit dem katholischen Osternfest zusammenfällt.  

Für jede Abwesenheit stellen Sie der Schule möglichst schnell ein offizielles Dokument (2.1. bis 2.5) oder eine von Ihnen unterschriebene schriftliche Begründung (2.6) zur Verfûgung. 

3. Vom Schulleiter genehmigte Abwesenheiten

Nur wenn dies der Schulleiter ausdrücklich genehmigt, kann Ihr Kind unter den folgenden Umständen abwesend sein:

3.1. Wenn eine Person stirbt, die unter demselben Dach wohnt wie Ihr Kind, oder wenn ein (Bluts)Verwandter/ eine (Bluts)Verwandte bis zum zweiten Grad stirbt. Es geht hier nicht um den Tag der Beerdigung (dieser ist nämlich unter 2.1. enthalten), sondern beispielsweise um eine Periode, die das Kind braucht, um das emotionale Gleichgewicht wiederzufinden (eine Trauerperiode) oder um einer Beerdigung im Ausland beizuwohnen.

3.2. Aktive Teilnahme an Kultur- oder Sportveranstaltungen, falls Ihr Kind dafür als Individuum oder als Mitglied eines Clubs selektiert wurde. Die Teilnahme an Trainingsveranstaltungen kommt nicht in Betracht, wohl aber die Teilnahme an einer Meisterschaft bzw. an einem Wettbewerb. Ihr Kind darf höchstens 10 halbe Schultage pro Jahr aus einem solchen Grund abwesend sein (entweder eine Periode mehrerer aufeinander folgender Tage oder zehnmal im Laufe des Schuljahres);

3.3. Unter wirklich außerordentlichen Umständen darf Ihr Kind aus persönlichen Gründen abwesend sein. Diese Abwesenheiten hat der Schulleiter im Voraus zu genehmigen. Es kann sich um höchstens vier halbe Schultage pro Schuljahr handeln (die unmittelbar aufeinander folgen oder nicht). 

Auch in dem Fall müssen Sie möglichst schnell der Schule gegenüber die Abwesenheit schriftlich begründen. 

Achtung: 

Diese vom Schulleiter genehmigten Abwesenheiten sind keine Selbstverständlichkeit, kein Recht, das Sie beanspruchen können. Nur der Schulleiter kann autonom entscheiden, ob er eine solche Abwesenheit genehmigt. 

Auf keinen Fall kann genehmigt werden, dass das Kind außerhalb der Schulferien in Urlaub geht (frühere Abreise oder spätere Rückkehr). 

3.4. Abwesenheiten wegen der Betätigung eines Spitzensports in den Sporten Tennis, Schwimmen und Gymnastik für höchstens 6 Unterrichtsstunden pro Woche (Reisen einbegriffen), vorausgesetzt , dass vorher ein Dossier vorgelegt wird und dieses Dossier von der Direktion genehmigt wird. 
Das Dossier umfasst :
a. eine motivierte Anfrage der Eltern ;
b. eine Erklärung einer bei der Flämischen Sportföderation angeschlossenen Sportföderation, woraus sich erweist, dass Ihr Kind einem Trainingsschema dieser Föderation folgt und dass dieses Trainingsschema die gefragten Abwesenheiten auf die Schule verantwortet ;
c. ein ärztliches Attest eines an einem anerkannten Untersuchungszentrum  verbundenen Sportarztes der Flämischen Gemeinschaft, woraus sich herausstellt, dass es für Ihr Kind aus medizinischen Gesichtspunkten verantwortet ist, dem vorgeschlagenen Trainingsschema zu folgen.
Falls all diese Bedingungen erfüllt sind, kann die Direktion diese Abwesenheit genehmigen, obwohl sie dazu nicht verpflichtet ist.
3.5. Teilnahme an 'Time-Out'-Projekten
4. Abwesenheiten von Kindern beruflich Reisender, unter außerordentlichen Umständen

Diese Kategorie gilt nur für Kinder beruflich Reisender wie Binnenschiffer, Schausteller, Zirkusleute und Wohnwagenbewohner.

Wenn Sie dieser Kategorie angehören, dann verpflichten Sie sich durch die Schulanmeldung Ihres Kindes dazu, dass das Kind jeden Schultag in der Schule anwesend sein wird (abgesehen von den unter 1 bis 3 genannten legitimen Abwesenheiten). Trotzdem können ausnahmsweise außerordentliche Situationen auftreten, wo es sozusagen unvermeidlich ist, dass Ihr Kind vorübergehend mit Ihnen mitreist. Sie sollten solche Situationen im Voraus mit der Schule gut besprechen. Sie sollten mit der Schule deutliche Absprachen treffen über die Art und Weise, wie Ihr Kind in dieser Periode mit Hilfe der Schule weiter Schulaufgaben machen wird und wie Sie mit der Schule in Kontakt bleiben werden. Diese Absprachen sind in einer zwischen Ihnen und der Schule zu erstellenden Vereinbarung schriftlich niederzulegen. Nur wenn Sie Ihre entsprechenden Verpflichtungen einhalten, ist Ihr Kind aus legitimen Gründen abwesend.

Falls Sie zur Kategorie beruflich Reisender gehören, aber sich an irgendeinem Ort fest aufhalten (z.B. in einem Wohnwagenpark), dann müssen Ihre Kinder selbstverständlich jeden Tag in der Schule anwesend sein. 

xxx

Da die Organisation des Schuljahres von den Behörden gesetzlich festgelegt ist und die Schulleitung keine Abweichungen erlauben kann, ist es auf keinen Fall erlaubt, vor Anfang der offiziellen Ferien Ihr Kind der Schule fernzuhalten oder es erst in die Schule zurückkehren zu lassen, wenn die offiziellen Ferien schon beendet sind. Eltern, die sich nicht an diese Regel halten, verletzen das Schulpflichtgesetz und können deshalb sanktioniert werden. 

Falls Ihr Kind im Laufe eines Schuljahres die Schule wächselt, dann wird die alte Schule die neue verständigen über die Zahl der Tagen an denen Ihr Kind schon problematisch abwesend war.
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